
Liebe Roßleithner!
 Liebe Roßleithnerinnen!
Unser Gemeindeamt ist am Zwickeltag nach Mariä  
Empfängnis 2022 am Freitag, 9. Dezember geschlossen!
Wir bitten um Ihr Verständnis!
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Ihr Bürgermeister
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PunschstanD unD KeKse Für Den guten ZwecK

Besuchen sie mich doch am Freitag, 16.12.2022 
zwischen 17.00 und 20.00 uhr am Ortsplatz der  
gemeinde roßleithen. 

Dort können Sie den „Bürgermeister-Punsch“ genießen 
und damit gleichzeitig Gutes tun. Jeder Punsch-Kekserl-
Genießer bereichert die „freiwillige Spendenkasse“,  
deren Inhalt einem sozialem Zweck zu Gute kommt.

Ich freue mich auf viele Besucher, nette Gespräche und 
ein gemütliches Beisammensein.

Ich wünsche Ihnen und Ihren Familien 
besinnliche Weihnachtsfeiertage 

und ein gesundes neues Jahr!

Die Säcke müssen bis spätestens 06.00 uhr am Abfuhrtag oder am Vortag (abends) zur Abholung 
bereitgestellt werden!

Abfuhrtermine für 2023: Die Abfuhr findet an DONNERSTAGEN statt - die Säcke müssen daher an 
folgenden Tagen um spätestens 06.00 Uhr zur Abholung bereitgestellt sein:

Donnerstag, 12.01.2023
Donnerstag, 23.02.2023
Donnerstag, 06.04.2023
achtung: Freitag, 19.05.2023!
(da am 18.05. Christi Himmelfahrt ist)

2 gelber sack - abfuhrtermine

Donnerstag, 29.06.2023
Donnerstag, 10.08.2023
Donnerstag, 21.09.2023
Donnerstag, 02.11.2023
Donnerstag, 14.12.2023
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Mit 01. November 2022 tritt die 1. Oö. Ortstaxen-Festset-
zungsverordnung in Kraft. Mit dieser Verordnung wird die 
Ortstaxe gem. § 48 Abs. 3 Oö. Tourismusgesetz 2018 auf 
2,20 EUR erhöht. 

Ab 01. November 2022 ist daher die Ortstaxe gem. §§ 47 
ff Oö. Tourismusgesetz 2018 in dieser Höhe einzuheben. 

Den Verordnungstext können Sie ab dem Inkrafttreten 
der Verordnung über das Rechtsinformationssystem des 
Bundes abrufen (www.ris.bka.gv.at). 

Freizeitwohnungspauschale: 

Durch die Erhöhung der Ortstaxe ergeben sich auch Änderungen bei der Berechnung der Freizeit-
wohnungspauschale. 

Wurde die Ortstaxe während des Jahres erhöht, gilt gemäß § 55 Abs. 1 Oö. TG 2018 für die Ermitt-
lung der Pauschale der Jahresdurchschnitt der Ortstaxe. Diese Berechnung erfolgt jedoch nur bei 
ganzjähriger Nutzung zu Freizeitwohnsitzzwecken. 

Der Jahresdurchschnitt 2022 beträgt € 2,03. 

In Fällen, in denen keine ganzjährige Nutzung als FZW vorliegt, entsteht der Anspruch mit Verwirk-
lichung des Tatbestandes – folglich, wenn über 26 Wochen lang keine Hauptwohnsitznutzung gege-
ben ist und auch keine Ausnahme vorliegt.

tierzuchtförderung 20223

Wie jedes Jahr, wird auch heuer von der Gemeinde eine Besamungsbeihilfe ausbezahlt. Es ist daher 
notwendig, dass jeder Tierhalter seine beihilfeberechtigten Tiere am Gemeindeamt bekannt gibt. 
Seitens der Gemeinde wird eine Haltungsbestätigung verlangt.

Als Haltungsbestätigung gilt:

	 	Ein Auszug aus dem AMA-Bestandsregister
	 	Ein LKV-Tagesbericht für Züchter (nicht älter als 1.9.2022)
	 	Eine Bestätigung des Tierarztes
	 	Ein Belegschein des/der Muttertiere/s (Pferde)

Besamungsbeihilfe bekommen:

Milchkühe Mutterkühe Mutterschafe Mutterziegen Zuchtpferde

Es wird ersucht, bis spätestens 1. Dezember 2022 die Anzahl der Tiere mit der notwendigen  
Bestätigung, dem gemeindeamt (per Mail: gemeinde@rossleithen.ooe.gv.at oder per Fax: 
07562/5230-77) bekannt zu geben. 

Wir weisen hiermit darauf hin, dass bei verspäteter Abgabe keine Förderung gewährt wird und 
dass seitens der Gemeinde keine weitere Erinnerung erfolgt!
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Die Weihnachtsaktion der OÖ. Landlerhilfe „Christkindl aus der Schuhschachtel“ findet bereits zum 
22. Mal statt. Vom Samstag, 10. bis Mittwoch, 14. Dezember wird mit bis zu 50 Bussen mit 20.000 
Paketen in die ukrainischen Waldkarpaten und in die Landlergebiete Rumäniens gefahren. Es gelingt 
immer wieder, ein vielfaches unaussprechliches Leuchten in den Kinderaugen zu sehen.

Die fertigen, weihnachtlich verpackten Pakete für Kinder ab 3 Jahren können 
bis zum 3. Dezember 2022 im Foyer des gemeindeamtes roßleithen abgegeben werden.

Entweder altersneutral oder mit alter und männlich/weiblich beschriften.

Es entstehen bei der Aktion sehr hohe Transportkosten durch Sprit, Maut, 
Versicherung etc. Die Landlerhilfe bittet um 1,- Euro pro Paket die Aktion zu 
unterstützen.

Es besteht die Möglichkeit, die Landlerhilfe bei dieser Aktion mit einer spende
auf das Konto der Raiffeisenlandesbank (IBAN AT41 3400 0000 0082 5000) 
zur Abdeckung der Transportkosten zu unterstützen.

Weitere Informationen gibt es bei der OÖ. Landlerhilfe (Tel. 0664/82 62 710), www.landlerhilfe.at 
oder christkindl@landlerhilfe.at.



„christkindl 
aus der schuhschachtel“

1 €

6 wOhnschirm

Mietrückstände führen im schlimmsten Fall zu Delogierung und dem Verlust der 
eigenen wohnung. Um Delogierungen zu verhindern und Menschen in ganz Öster-
reich den Verbleib in der eigenen Wohnung zu ermöglichen, hat das Sozialministeri-
um das Programm WOHNSCHIRM gestartet. 

Konkret können durch dieses Programm Mietrückstände übernommen bzw. der Um-
zug in eine leistbare Wohnung finanziell unterstützt werden. 

Weitere Informationen finden Sie unter www.wohnschirm.at oder 
www.sozialministerium.at/Themen/Soziales/Soziale-Themen/wohnungssicherung.html.

7 Quartiere für asylanten

Das Land Oberösterreich ist rechtlich gegenüber dem Bund verpflichtet, im Verhältnis zu unserer 
Bevölkerungszahl, jenen Asylwerbern ein Quartier zu geben, denen das Recht auf ein Asylverfahren 
in Österreich zugesprochen wurde. Daher werden weiterhin Quartiere benötigt, um Flüchtlinge in 
kleineren Einheiten unterzubringen.
Sollten Sie eine freie Wohnung und Interesse an der Unterbringung von Ayslwerbern haben, dann 
melden Sie sich bitte am Gemeindeamt (07562/5230).
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BluTspENDEAKTIoN der GEMEINDE ROSSLEITHEN

Montag, 28. November 2022 von 15:30 bis 20:30 uhr Kulturhaus Römerfeld
Dinestag,  29. November 2022 von 15:30 bis 20:30 uhr Kulturhaus Römerfeld

Blut spenden können alle gesunden Personen ab dem Alter von 18 Jahren im Abstand von 8  
wochen. Der vor der Blutspende auszufüllende Gesundheitsfragebogen und das anschließende ver-
trauliche Gespräch mit unserem Arzt dienen sowohl der sicherheit unserer Blutprodukte, als auch 
der sicherheit der Blutspender. 

Bitte bringen Sie einen amtlichen Lichtbildausweis und Ihren Blutspendeausweis zur Blutspende 
mit. Den Laborbefund erhalten Sie ca. nach 5 Wochen per Post, somit wird die Blutspende für Sie 
auch zu einer kleinen Gesundheitskontrolle.

Sie sollten in den letzten 3-4 Stunden vor der Blutspende zumindest eine kleine Mahlzeit und ausrei-
chend Flüssigkeit zu sich nehmen und nach der Blutspende körperliche Anstrengungen vermeiden.

Sie dürfen NIchT Blut spenden, wenn Folgendes zutrifft:

• „Fieberblase“
• offene Wunde, frische Verletzung
• akute Allergie
• Krankenstand und Kur
In den letzten 48 stunden:
• Eine Impfung mit Totimpfstoff 
 z.B. FSME Influenza, Diphtherie, 
 Tetanus, Polio, Meningokokken, 
 Hepatitis-A/-B, etc.
In den letzten 3 Tagen:
• Desensibilisierungsbehandlung (Allergien)
In den letzten 7 Tagen: 
• Zahnsteinentfernung
• Zahnextraktion 
• Wurzelbehandlung

Für Fragen steht Ihnen die Blutzentrale Linz unter der kostenlosen Blutspende hotline:
0800 / 190 190 bzw. per E-Mail spm@o.roteskreuz.at zur Verfügung. 

Weitere Blutspendetermine können Sie in Tageszeitungen sowie im Internet unter 
www.roteskreuz.at/ooe erfahren.   spende Blut - Rette leben!

blutspendeaktiOn8

In den letzten 4 Wochen:
• Infektionskrankheiten (Grippaler Infekt,
 Darminfektion bzw. Durchfall, etc.)
• Eine Impfung mit Lebendimpfstoff, 
 z.B. Schluckimpfung, Masern Mumps, 
 Röteln, BCG, etc.
• Einnahme von Antibiotika
In den letzten 2 Monaten:
• Zeckenbiss
In den letzten 4 Monaten:
• Piercen, Tätowieren, Ohrstechen, 
 Akupunktur außerhalb der Arztpraxis, 
 Permanent Make up
• Magenspiegelung, Darmspiegelung
• Kontakt mit HIV, Hepatitis-B, -C
In den letzten 6 Monaten:
• Aufenthalt in Malariagebiete 

9 rOtes kreuz sucht essenszusteller

Das Rote Kreuz sucht freiwillige Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter für die Zustellung von warmen 
Mahlzeiten im raum windischgarsten. Wenn Sie am wochenende und an Feiertagen ein paar Stun-
den Zeit haben und diesen Menschen ein Lächeln, ein paar nette Worte und eine warme Mahlzeit 
vorbeibringen möchten, dann ist diese Tätigkeit genau das Richtige für Sie.

Weitere Informationen erhalten Sie beim Roten Kreuz Windischgarsten, Alexander und Christine 
Reisenbauer unter Tel. Nr. 0664/3335115 oder E-Mail: alexander@woodpix.at.
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Winterdienst auf öffentlichen straßen in der Gemeinde Roßleithen – Information

Für den Winterdienst gilt in ganz Österreich die Richtlinie „RVS 12.04.12“ und regelt die Winter-
dienstbetreuung (Betreuungsart, max. Schneehöhen, Umlaufzeiten des Wintereinsatzes usw.) der 
verschiedenen Straßengattungen (Autobahnen, Landesstraßen, Gemeindestraßen, Güterwege 
usw.).

lt. dieser Richtlinie darf auf Gemeindestraßen und Güterwegen bei leichten schneefällen eine 
max. schneehöhe von 10 cm (in der Nacht darüber) erreicht werden, um die schneeräumung 
durchzuführen – bei starken schneefällen über 20 cm (in der Nacht darüber). Bei lang andauern-
dem Niederschlag und in der Nacht Befahrbarkeit möglicherweise nur mit schneeketten. Es kann 
daher vorkommen, dass die straßen fallweise größere schneehöhen aufweisen, bis die Räumung 
einsetzt.

Gesetzliche Anrainerverpflichtungen im Winter – Information

Gemäß § 93 StVO 1960 müssen Eigentümerinnen/Eigentümer von Liegenschaften im Ortsgebiet 
zwischen 6 und 22 uhr Gehsteige, Gehwege und Stiegenhäuser innerhalb von 3 m entlang ihrer 
gesamten Liegenschaft von Schnee räumen. Bei Schnee und Glatteis müssen sie diese auch streuen. 
Ist kein Gehsteig (Gehweg) vorhanden, muss der Straßenrand in der Breite von 1 m geräumt und 
bestreut werden. In einer Fußgängerzone oder Wohnstraße ohne Gehsteige muss auf der Fahrbahn 
ein 1 m breiter Streifen entlang der Häuserfront gereinigt und bestreut werden.

Eigentümerinnen/Eigentümer von unverbauten, land- und forstwirtschaftlich genutzten Liegen-
schaften sind von dieser Pflicht ausgenommen.

Schneehaufen, die von Schneepflügen der Straßenverwaltung auf den Gehsteig geschoben werden, 
müssen ebenfalls entfernt werden. Zur Ablagerung von Schnee aus Häusern oder Grundstücken auf 
der Straße benötigt die Liegenschaftseigentümerin/der Liegenschaftseigentümer eine Bewilligung.

Weiters sind Eigentümerinnen/Eigentümer von Grundstücken, die in einem Abstand bis zu 50 Meter 
neben einer öffentlichen Straße liegen, gemäß § 21 Abs 3 Oö. Straßengesetz u.a. verpflichtet, die 
Ablagerung des im Zuge der schneeräumung von der straße entlang ihrer Grundstücke entfernten 
schneeräumgutes auf ihrem Grund ohne Anspruch auf Entschädigung zu dulden. 

sollte es im Zuge der Winterdienstarbeiten zu schäden kommen, sind diese zu dokumentieren und 
unverzüglich der Gemeinde zu melden. 

Abschließend ersucht die Gemeinde Roßleithen um Kenntnisnahme und Beachtung bzw. um Ver-
ständnis für diese notwendigen Maßnahmen und Regelungen. 




